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RS OGH 1954/10/6 2Ob725/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.1954

Norm

JN §109

JWG §20

Rechtssatz

Wenn die Kindesmutter mit dem Kinde nach Canada ausgewandert ist, aber der außereheliche Vater in Österreich lebt

und von ihm Unterhaltsbeträge zu leisten sind, ist zur Überwachung seiner Unterhaltsleistungen die Bestellung eines

Jugendamtes zum Vormund zulässig. Die einmal begründete Zuständigkeit eines inländischen

Vormundschaftsgerichtes geht auch durch die Auswanderung nicht verloren.
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